
Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

10 696 - - Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche, soziale und ähnliche Ein-
richtungen aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds

684 01
-219

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.

Auszug aus dem Bundeshaushaltsplan 2008BMF Abteilung II

- 1 -

0633Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
IstSollSoll

Z w e c k b e s t i m m u n g
Titel

Funktion
200620072008

1 000 €1 000 €1 000 €
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